
Gründung und Geschichte

Die Gründung der “United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East”, kurz 
UNRWA, geht auf einen Beschluss der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen (VN) am 08. De-
zember 1949 zurück.1 Schon vor Ende des israelischen 
Unabhängigkeitskrieges richtete die Generalver-
sammlung der VN mit dem Programm „United Nations 
Relief for Palestine Refugees“ (UNRPR) ein Instrument 
ein, um kurzfristig Hilfe für Menschen zu organisieren, 
die aus dem heutigen Israel geflohen waren. Da sich 

keine rasche Lösung abzeichnete, wurden die bis heu-
te bestehenden UNRWA-Strukturen durch Resolution 
302 der Generalversammlung geschaffen.2  

Wie viele Menschen im Zuge des israelischen Unab-
hängigkeitskrieges ihre Heimat verlassen haben, ist 
bis heute umstritten. UNRWA selbst spricht von etwa 
750.000 Menschen.3 Resolution 302 verlieh UNRWA 
ein temporäres Mandat für drei Jahre, das seither 
immer wieder für jeweils drei Jahre verlängert wur-
de. Das aktuelle Mandat läuft bis zum 30. Juni 2026.4 
Es beinhaltete von Anfang an, den geflohenen Men-
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■	 Das	Hilfswerk	der	Vereinten	Nationen	für	Palästina-Flüchtlinge	im	Nahen	Osten	(UNRWA)	ist	mit	vielen	strukturellen	
Problemen	behaftet.	Dazu	zählt	die	ungewöhnliche	Flüchtlingsdefinition,	welche	den	Flüchtlingsstatus	vieler	Palästi-
nenserinnen	und	Palästinenser	über	Generationen	fortschreibt.	Dies	erschwert	eine	dauerhafte	Verhandlungslösung	
des	Israelisch-Palästinensischen	Konflikts.	

■	 Ein	Großteil	der	israelischen	Bevölkerung	und	ihrer	Vertreterinnen	und	Vertreter	in	der	Knesset	hält	eine	Zusam-
menarbeit	mit	UNRWA	nach	dem	Bekanntwerden	von	Beweisen	für	die	Verwicklung	von	UNRWA-Angestellten	in	
die	Terrorangriffe	des	7.	Oktober	2023	nicht	mehr	für	möglich.	Die	am	28.	Oktober	2024	verabschiedeten	Gesetze	
haben	UNRWA	ein	Arbeitsverbot	auf	israelischem	Staatsgebiet	erteilt	und	israelischen	Regierungsstellen	jegliche	Zu-
sammenarbeit	untersagt.	Diese	Maßnahmen	schaffen	eine	Reihe	neuer	Herausforderungen.

■	 Kurzfristig	 ist	es	vor	allem	 im	Westjordanland	unrealistisch,	große	Teile	der	quasi-staatlichen	UNRWA-Leistungen	
durch	andere	Organisationen	zu	ersetzen.	UNRWA	muss	daher	einem	grundlegenden	Reformprozess	unterworfen	
werden.	Der	strategische	Einsatz	finanzieller	Mittel	und	eine	internationale	Kontrolle	sind	dabei	entscheidend.	Im	
Gazastreifen	können	während	des	Wiederaufbauprozesses	die	Grundlagen	dafür	geschaffen	werden,	Tätigkeitsfel-
der	von	UNRWA	an	andere	Organisationen	zu	übertragen.

■	 Mittelfristig	sollten	andere	internationale	Organisation	strukturell,	organisatorisch	und	personell	in	die	Lage	versetzt	
werden,	Teile	der	aktuell	von	UNRWA	bereitgestellten	Leistungen	auch	im	Westjordanland	zu	übernehmen.	Dazu	
sind	Investitionen	größeren	Ausmaßes	notwendig.	

■	 Langfristig	ist	eine	Übertragung	der	Leistungen	von	UNRWA	im	Gazastreifen	und	dem	Westjordanland	an	die	Pa-
lästinensische	Autonomiebehörde	(PA)	sowie	im	Libanon,	in	Syrien	und	Jordanien	an	die	jeweilige	Zentralregierung	
erstrebenswert.
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schen humanitäre Hilfe (relief) und Arbeitsprogram-
me (works) zur Verfügung zu stellen wie die Bereit-
stellung humanitärer Güter sowie sozialer Leistungen 
in den Bereichen Bildung und Gesundheit.5 

So gibt es heute beispielsweise 19 UNRWA-Flücht-
lingslager im Westjordanland, 8 im Gazastreifen, 12 in 
Syrien, 12 im Libanon und 10 in Jordanien. Das Wort 
Flüchtlingslager kann in diesem Kontext leicht miss-
verstanden werden. Es handelt sich nicht mehr um 
provisorische Lager. Vielmehr sind an vielen Orten be-
festigte Städte entstanden, die von anderen Städten 
nicht zu unterscheiden sind. Dazu werden insgesamt 
706 Schulen und 140 medizinische Einrichtungen von 
UNRWA betreut.6  

Bei der Erfüllung ihres Mandats ist die Organisation 
auf das Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem), 
den Gazastreifen, Jordanien, Syrien und den Libanon 
begrenzt.7 UNRWA hat keinerlei politisches Mandat, 
um etwa an einer Lösung des Israelisch-Palästinensi-
schen Konflikts mitzuwirken. In den Jahrzehnten seit 
der Gründung ist die Anzahl der bei UNRWA regist-
rierten Flüchtlinge deutlich gestiegen. Waren 1949 
rund 750.000 Menschen registriert, so sind es heute 
etwa 5,9 Millionen.8 Dieser Anstieg liegt in einer un-
gewöhnlichen Flüchtlingsdefinition begründet. 

Die UNRWA-Flüchtlingsdefinition und ihre Folgen

In den „Consolidated Eligibility and Registration Inst-
ructions“ (CERI) erläutert UNRWA, welche Vorausset-
zungen für eine Registrierung als Palästina-Flüchtling 
erfüllt sein müssen. Diese leiten sich aus dem Man-
dat der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
(VN) ab. Grundsätzlich werden Menschen als Flücht-
linge anerkannt, die im Zeitraum zwischen dem 01. 
Juni 1946 und dem 15. Mai 1948 im Mandatsgebiet 
Palästina wohnhaft waren und durch die kriegerischen 
Auseinandersetzungen von 1948 ihre Heimat und ihre 
Lebensgrundlage verloren haben.9 Dazu kommen alle 
Nachkommen männlicher Palästina-Flüchtlinge, an 
die der Flüchtlingsstatus und damit der Leistungsan-
spruch vererbt wurde. Auch heute kann eine Regist-
rierung noch neu beantragt werden.10 Wenn die Krite-
rien bei Antragstellung nicht vollständig erfüllt waren, 
aber erhebliche materielle Verluste nachgewiesen 
werden konnten, war und ist eine Registrierung eben-
falls möglich.11  

Auch Personen, die nicht als Palästina-Flüchtlinge 
anerkannt wurden, können UNRWA-Leistungen er-
halten, etwa jene, die während des Sechstagekrieges 
(1967) geflohen sind.12 Laut UNRWA betrifft dies rund 
300.000 Menschen, von denen etwa 120.000 bereits 
registriert waren.13  

Für alle anderen Fälle gilt innerhalb der Vereinten Na-
tionen jedoch eine alternative Flüchtlingsdefinition. 
So liegt dem 1950 ins Leben gerufenen Hochkommis-
sar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) 
die Definition der Genfer Flüchtlingskonvention zu-
grunde. Artikel 1A (2) der Konvention definiert einen 
Flüchtling als eine Person, die sich „aus der begrün-
deten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Re-
ligion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimm-
ten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz die-
ses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder we-
gen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen 
will“.14 Laut dem Washington Institute for Near East 
Policy würde sich die Zahl der Flüchtlinge durch die 
Anwendung der UNHCR-Definition statt der UNRWA-
Definition um rund ein Drittel reduzieren.15

  
Konkret enthält die Genfer Flüchtlingskonvention 
Beendigungsklauseln, die den Flüchtlingsstatus auf-
heben. Dies ist der Fall, wenn Personen entweder in 
ihr Heimatland zurückkehren können oder durch die 
Staatsbürgerschaft eines anderen Landes volle Rech-
te erhalten.16 Zwar ermöglicht auch der UNHCR einen 
„derivaten Flüchtlingsstatus“ für die nächste Genera-
tion, dieser wird jedoch nur im Einzelfall geprüft und 
endet ebenfalls, sobald eine der Klauseln greift.17  Im 
Gegensatz dazu sieht UNRWA, abgesehen von Form-
fehlern, keine Möglichkeit vor, den Flüchtlingsstatus 
abzuerkennen.18 Selbst, wenn Palästinenserinnen und 
Palästinenser die Staatsbürgerschaft eines anderen 
Landes wie Jordaniens oder auch Deutschlands erhal-
ten oder in den heutigen Palästinensischen Gebieten 
leben, behalten sie ihren UNRWA-Flüchtlingsstatus.  

Die meisten arabischen Staaten haben die geflohenen 
Palästinenserinnen und Palästinenser seit 1948 nie 
in ihre Gesellschaften integriert, unter anderem um 
den Anspruch auf Rückkehr in heute israelische Ge-
biete aufrechtzuerhalten, gestützt auf die nicht bin-
dende VN-Resolution 194. Diese fordert, dass Flücht-
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lingen, die „in ihre Wohnstätten zurückkehren und in 
Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen“, dies „zum 
frühesten möglichen Zeitpunkt gestattet werden“ sol-
le.19 Darüber hinaus begründen sich die schlechten 
Lebensbedingungen vieler Palästinenserinnen und 
Palästinenser in arabischen Staaten auch darin, dass 
sie, etwa im Libanon, aus innenpolitischen Gründen 
Diskriminierung ausgesetzt sind. So dürfen sie bei-
spielsweise in bestimmten Branchen nicht arbeiten.20 
 
Die Kombination aus dauerhafter Fortschreibung des 
Flüchtlingsstatus durch die UNRWA und der fehlenden 
Integration palästinensischer Bevölkerungsteile in den 
Aufnahmeländern schafft für viele eine schwierige Si-
tuation. Maximalforderungen wie ein allumfassendes 
Rückkehrrecht helfen hier in Verhandlungen wenig. 
Hinzu kommt, dass die Aufrechterhaltung des Flücht-
lingsstatus für Palästinenserinnen und Palästinenser, 
die bereits in den palästinensischen Gebieten leben, 
als Hindernis auf dem Weg zu einer möglichen Zwei-
staatenlösung angesehen werden kann, entlässt sie 
doch die Palästinensische Autonomiebehörde (und 
die Hamasregierung in Gaza) aus der Verantwortung 
für die eigene Bevölkerung. Auch steht das Bestehen 
auf ein allumfassendes Rückkehrrecht in einem gewis-
sen Spannungsverhätnis zum Ansatz der Zweistaaten-
lösung, der grundsätzlich eher auf eine Trennung der 
beiden Bevölkerungen hinausläuft.

UNRWA und der Terrorismus

UNRWA sieht sich wiederholt den Vorwürfen einer 
Verquickung mit Terrororganisationen wie der Ha-
mas und dem Islamischen Dschihad in Palästina (PIJ) 
konfrontiert. Israelische Behörden haben zwölf Ange-
stellte der UNRWA identifiziert, die aktiv an den Ter-
rorakten am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sein 
sollen. Darunter sind sieben Lehrer, zwei Beratungs-
lehrer und zwei Personen, die in einem Lagerhaus für 
humanitäre Hilfsgüter beschäftigt waren.21 In einem 
zweiten Schritt teilten israelische Behörden den Ver-
einten Nationen die Namen sieben weiterer Personen 
mit, die ebenfalls in die Angriffe des 7. Oktober 2023 
involviert gewesen sein sollen.22 Dazu übergab das 
israelische Ministerium für Auswärtige Angelegenhei-
ten UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini am 
12. Juli 2024 eine Liste von 108 UNRWA-Angestellten, 
die nach israelischen Informationen Mitglieder der 
Hamas oder des PIJ seien.23 

Zwei Verfahren wurden eingeleitet, um die Vorwür-
fe zu untersuchen. Im Januar 2024 beauftragten die 
VN die ehemalige französische Außenministerin Ca-
therine Colonna mit einer Untersuchung.24 Dazu hat 
sich auch das VN-interne Office for Internal Oversight 
Services (OIOS) den Vorwürfen angenommen.25  Wäh-
rend die von Colonna geführte Untersuchung feststel-
len sollte, ob UNRWA alles in ihrer Macht Stehende 
tut, um politische Neutralität sicherzustellen, stellte 
OIOS Vorwürfe gegen individuelle Personen in den 
Vordergrund.26 Beide Prozesse sind mittlerweile ab-
geschlossen. 

Der Colonna-Report identifiziert acht Reformfelder, 
darunter mehr Transparenz gegenüber Geberländern, 
Veränderungen im Management und bei internen 
Aufsichtsstrukturen und die Durchsetzung des Neu-
tralitätsgebots für Angestellte. Der Bericht empfiehlt 
die Einrichtung einer speziellen Einheit zur Untersu-
chung von Neutralitätsverstößen. Auch „Internationa-
lisierung“, also der verstärkte Einsatz ausländischen 
Personals, wird empfohlen. Zudem sei ein besserer 
Schutz von UNRWA-Infrastruktur vor Missbrauch für 
terroristische Zwecke unerlässlich.27  

Der OIOS-Bericht geht konkret auf die gegen 19 
UNRWA-Mitarbeiter erhobenen Vorwürfe der Verw-
cklung in Terrorakte ein. Bei neun Personen scheint 
die Beweislage eindeutig. Sie waren mit großer Wahr-
scheinlichkeit in die Verbrechen des 7. Oktober 2023 
verwickelt. Die Anstellungsverträge dieser Mitarbeiter 
wurden daraufhin mit sofortiger Wirkung beendet.28 
In allen weiteren Fällen erscheinen die Beweise für 
eine Verwicklung der Angestellten nicht völlig klar.29 
Bei neun von ihnen wurde das Anstellungsverhältnis 
mit UNRWA dennoch ebenfalls beendet.  

Zudem berichtete Lazzarini im Oktober 2024, UNRWA 
gebe weiterhin quartalsweise Mitarbeiterlisten an Is-
rael weiter, überprüfe Angestellte nun umfangreicher 
und suspendiere sie in Verdachtsfällen. Generell gebe 
es eine „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber Neutralitäts-
verstößen – ein Begriff, der bei UNRWA von einseiti-
gen Social-Media-Postings bis zur aktiven Beteiligung 
an den brutalen Verbrechen des 7. Oktober 2023 alles 
umfasst. Die Empfehlungen aus dem Colonna-Report 
würden umgesetzt.31 Israelische Stellen zeigten sich 
hier skeptischer.
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Finanzierungsfragen

Die Vorwürfe gegen UNRWA-Mitarbeiter blieben 
nicht ohne Folgen für die Finanzierung der Organisa-
tion: Viele westliche Geberländer, darunter Deutsch-
land, die EU und die USA, setzten ihre Zahlungen an 
UNRWA zwischenzeitlich aus.32 Mittlerweile haben die 
allermeisten Staaten diese jedoch wieder aufgenom-
men.33 Deutschland rangiert an zweiter Stelle in der 
Liste der Geberländer. 2023 stellte die Bundesrepu-
blik einen Gesamtbetrag von 212.890.232 US-Dollar 
zur Verfügung.34 Davon machte UNRWAs reguläres 
„Programme Budget“ mit 40.381.401 US-Dollar den 
geringeren Teil aus. 172.508.831 US-Dollar flossen in 
projekt- oder länderbezogene Sondertöpfe wie etwa 
den „Gaza Flash Appeal“.35

93 Prozent der Mittel für UNRWA stammen aus frei-
willigen Zuwendungen der Geberländer, die darüber 
im Regelfall jährlich neu entscheiden.36 Im Bundes-
haushalt liegt die Zuständigkeit für die UNRWA-Mittel 
beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ) und dem Auswär-
tigen Amt (AA). Im März 2024 beispielsweise, als die 
Unterstützung für UNRWA im Gazastreifen auf Eis 
lag, gab die Bundesregierung 45 Millionen Euro für 
UNRWA-Aktivitäten in Jordanien, Libanon, Syrien und 
im Westjordanland frei. 22 Millionen davon kamen 
aus dem BMZ und wurden für Bildungs- und Gesund-
heitsprogramme verwendet. 23 Millionen stellte das 
AA bereit, die unter anderem in Nahrungsmittelhilfe 
im Westjordanland flossen.37 

Am 16. Oktober 2024 erklärte die Bundesministerin 
des Auswärtigen Annalena Baerbock im Deutschen 
Bundestag, dass die Bundesregierung UNRWA auch 
weiter finanziell unterstützen werde, da die Leistun-
gen der Organisation aktuell unverzichtbar seien und 
die Reformen des Colonna-Reports umgesetzt wür-
den.38 Nach UNRWA-Angaben aus dem September 
2024 wurden zwei der Empfehlungen bereits vollum-
fänglich, 17 weitere teilweise implementiert.39 Inwie-
fern sie langfristig zu den notwendigen Veränderun-
gen führen, bleibt abzuwarten.

Reformen und Zukunftsperspektiven

Die Probleme rund um UNRWA sind nicht neu. Die 
aktive Verwicklung von UNRWA-Mitarbeitern in den 

Terror des 7. Oktober hat aber ein neues Schlaglicht 
auf sie geworfen. Häufig wird argumentiert, die Prob-
leme der UNRWA lägen so tief, dass eine Abwicklung 
und Übertragung aller Aufgaben an andere Organisa-
tionen notwendig sei.40 Andere halten Reformen wei-
ter für möglich.41 Sinnvoll scheint hier ein ausgewo-
gener Ansatz, der sowohl auf tiefgreifende Reformen 
wie auf eine teil- und schrittweise Übertragung von 
Verantwortung auf andere Organisationen setzt. Eine 
solche Strategie trifft auch unter europäischen Parla-
mentariern auf Zustimmung, von denen 46 Prozent 
Reformen befürworten, während 44 Prozent für eine 
Abwicklung der Organisation plädieren.42 

Am 28. Oktober 2024 verabschiedete die israelische 
Knesset zwei weitreichende Gesetzesentwürfe, die 
UNRWA eine Bereitstellung von Leistungen auf is-
raelischem Staatsgebiet untersagen und israelischen 
Regierungsstellen zudem jedwede Zusammenarbeit 
mit der Organisation verbieten.43 Viele internationa-
le Partner, darunter auch Deutschland, äußerten sich 
kritisch.44

Die Gesetze stellen einen Bruch mit der langjährigen 
israelischen Strategie dar, öffentlich auf Reformen 
der UNRWA zu drängen, im Hintergrund aber aus 
sicherheitspolitischen Erwägungen stets eine Wei-
terfinanzierung durch westliche Geberländer zu be-
fürworten.45 Für viele der aus den Gesetzen erwach-
senen Herausforderungen gibt es noch keine Lösung. 
In Ostjerusalem, wo UNRWA in einigen Stadtteilen 
Schulen und Gesundheitseinrichtungen betreibt und 
auch Aufgaben wie die Müllentsorgung übernimmt, 
scheint sich abzuzeichnen, dass die israelische Stadt-
verwaltung einen großen Teil der Dienstleistungen be-
reitstellen will.46

Schwerwiegendere Auswirkungen auf die Arbeit von 
UNRWA in Gaza und im Westjordanland wird das Kon-
taktverbot für israelische Regierungsstellen haben. Im 
Westjordanland koordiniert eine UNRWA-Abteilung 
regelmäßig humanitäre Fenster bei Anti-Terror-Ope-
rationen der IDF, um beispielsweise Kinder rechtzeitig 
und sicher aus Schulgebäuden zu evakuieren. Diese 
unerlässliche Zusammenarbeit wird zeitnah durch 
andere Kanäle ersetzt werden müssen. Auch an an-
derer Stelle, etwa bei der Erteilung von Visa für aus-
ländische Mitarbeiter, ist eine Koordination mit israe-
lischen Stellen erforderlich. Zwar ist der Gesetzestext 
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ausreichend vage, um Hintertüren offenzulassen. Wie 
eine Koordination in der Praxis zukünftig aussehen 
kann, ist aktuell jedoch ungewiss.
 
Auf den ersten Blick stünden andere Organisationen 
bereit, die Aufgaben von UNRWA zu übernehmen. Das 
Welternährungsprogramm (WFP) könnte etwa in der 
Nahrungsmittelversorgung aktiv werden, die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) Leistungen im Gesund-
heitsbereich bereitstellen. Immer wieder wird auch 
der UNHCR als Alternative erwähnt. Und tatsächlich 
übernahmen im Verlaufe des Hamas-Israel-Krieges 
Organisationen wie das WFP bereits beträchtliche Tei-
le der Nahrungsmittelversorgung in Gaza. Auch diese 
Organisationen greifen jedoch zur Erfüllung ihrer Leis-
tungen auf die bereits bestehende Infrastruktur von 
UNRWA zurück.47 Allein in Gaza waren vor dem Krieg 
rund 13.000 Menschen fest bei UNRWA angestellt. 
Dazu kamen rund 6.000 zeitweise Beschäftigte.48 Ins-
gesamt beschäftigt UNRWA rund 32.000 Menschen.49  
Und während Organisationen wie das WFP im Bereich 
der humanitären Hilfe in Kriegs- und Notsituationen 
breite Erfahrungen mitbringen und UNRWA verhält-
nismäßig schnell teilweise ersetzen konnten, ist die 
Situation eine andere, wenn es etwa um den langfris-
tigen Betrieb von Bildungs- oder Gesundheitseinrich-
tungen geht. 

Im Gazastreifen werden diese Einrichtungen nach 
ihrer teils vollständigen Zerstörung im aktuellen Ha-
mas-Israel-Krieg Teil eines großangelegten Wieder-
aufbauprogrammes sein.50 Es erscheint daher sinn-
voll, sie jetzt einem strategischen Evaluationsprozess 
zu unterwerfen, der über alle Aufgabengebiete hin-
weg ergründet, ob Tätigkeiten zwingend von UNRWA 
übernommen werden müssen oder ob andere ge-
eignetere Akteure bereitstünden. Die Gemeinschaft 
der Geberländer sollte diesen Prozess aktiv begleiten 
und gleichzeitig die notwendigen Reformen in den 
Organisationen einleiten, die Dienstleistungen künf-
tig bereitstellen sollen. Diese Verschiebung wird auch 
eine höhere finanzielle Unterstützung für jene Orga-
nisationen bedeuten. Auch der Einbezug einer neuen 
zivilen Regierung im Gazastreifen und die Einbindung 
arabischer Partner, beispielsweise bei Reformen im 
Bildungssektor, sollten erwogen werden. 

Im Westjordanland hingegen verfügt keine der in Frage 
kommenden Organisationen über die Strukturen oder 
ausreichend Personal, um die Aufgaben von UNRWA 

kurzfristig vollständig zu übernehmen. Sie sind nicht 
darauf ausgerichtet, staatliche Leistungen in großem 
Umfang komplett zu ersetzen.51 Hierfür wären tiefge-
hende strukturelle Reformen und die Gewinnung von 
Personal in großem Umfang erforderlich, was zumin-
dest kurzfristig unrealistisch erscheint. Dazu kommt 
ein weiteres Problem: Sollten andere Organisationen 
UNRWA in kürzester Zeit vollständig ersetzen müssen, 
werden sie nur auf bestehende Ressourcen und Per-
sonal zurückgreifen können. Wenn am Ende jedoch 
dieselben Personen dieselben Aufgaben unter einem 
anderen Dach erfüllen, stellt sich unweigerlich die 
Frage der Sinnhaftigkeit. 

Mittelfristig sollten allerdings auch im Westjordan-
land die notwendigen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden, um einen Teil der UNRWA-Leis-
tungen an andere Organisationen zu übertragen. 
Ein ähnlicher Evaluationsprozess wie im Gazastreifen 
erscheint sinnvoll. Eine verschlankte UNRWA könnte 
sich dann auf diejenigen Aufgaben konzentrieren, die 
innerhalb ihres ursprünglichen Mandates liegen und 
für deren Bereitstellung sie am besten geeignet ist. 
Tätigkeitsfelder wie die Abfallentsorgung oder die Ab-
wicklung sogenannter Microfinance-Kredite gehören 
nicht dazu.52 Im Rahmen dieses Prozesses sollte eine 
mögliche Übertragung bestimmter Aufgaben an die 
PA stets als Option mitgedacht werden, auch wenn 
politische Fragen rund um das Rückkehrrecht und die 
Legitimation der Autonomiebehörde dies immer wie-
der erschwert haben.

Die Übertragung einzelner Verantwortlichkeiten auf 
andere Akteure entlässt UNRWA allerdings nicht aus 
der Verantwortung, sich strukturellen Reformen zu 
unterziehen. Der Colonna-Bericht hat hier wichtige 
Vorschläge gemacht, die aber nicht weit genug ge-
hen.53 Bei UNRWA handelt es sich um eine seit 75 
Jahren bestehende quasi-staatliche Organisation, 
die sich immer wieder gegen substanzielle Reformen 
gesträubt hat. Nur durch den strategischen Einsatz 
finanzieller Mittel kann UNRWA auf die Dauer zu Re-
formen bewegt werden.54 Die internationale Gemein-
schaft hat hier durch die schnelle Wiederaufnahme 
der Finanzierung nach der Veröffentlichung des Co-
lonna-Reports eine Chance verpasst und sollte nach-
justieren. 

Zahlungen an die Organisation sollten gestaffelt und 
an die transparente und zügige Umsetzung der Refor-
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men geknüpft werden. Zu den notwendigen Verände-
rungen gehört auch eine effektive Sicherheitsüber-
prüfung von UNRWA-Mitarbeitern, die Sicherung von 
UNRWA-Infrastruktur gegen Missbrauch durch Ter-
rororganisationen und größere Transparenz bei der 
Veröffentlichung von Daten zu Mitarbeitern. Zudem 
ist eine internationale Kontrolle wichtig. Die USA und 
Europa, die den überwiegenden Teil der finanziellen 
Mittel bereitstellen, könnten hier ein gemeinsames 
Gremium bilden, das den Fortschritt im Reformpro-
zess überwacht. Punktuell können auch weitere Län-
der – etwa die Golfstaaten bei der Überarbeitung von 
Schulcurricula – eingebunden werden.55

Auf lange Sicht kann die quasi-staatliche Stellung von 
UNRWA keine Lösung sein. Ein Großteil ihrer Aufga-
ben sollte langfristig von einer reformierten PA über-
nommen werden – im Westjordanland wie in Gaza. Im 
Libanon, in Jordanien und Syrien sollten die jeweiligen 
Zentralregierungen die entsprechenden Leistungen 
bereitstellen und ihre diskriminierende Politik den 
Palästinenserinnen und Palästinensern gegenüber 
beenden. Kurz- und mittelfristig wird UNRWA jedoch 
weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Ein grundlegen-
der Reformprozess mit finanziellen Anreizen unter 
internationaler Aufsicht kann die Grundlage dafür 
schaffen. 
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Export von Gütern:   Binnenhandel        Außenhandel        




